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Verordnung über die Polizeibefugnisse der Armee

Der Bundesrat hat die Verordnung über die Pollzelbefugnisse der
Armee (VPA) gutgeheissen und auf den 1. Januar 1995 in Kraft ge-
setzt. Damit hat er eine tragfähige und umfassende Rechtsgrundlage
für das Handeln der militärischen Polizeiorgane geschaffen, die sich
an die neueren kantonalen Polizeigesetze anlehnt. Inhaltlich ent-
sprechen die neu geregelten Polizeibefugnisse der Truppe weitge-
hend der bisherigen Praxis: Sie waren bislang im Dienstreglement 80
(Ziffer 270-274) geregelt.

emd. Für die Truppe geht es nicht
nur um den Wachtdienst mit
Kampfmunition in Ausbildungs-
diensten, sondern auch um die
neuen Aufgaben im Bereich der

Existenzsicherung (Beispiel: die
Truppe muss im Rahmen der Kata-

strophenhilfe Objekte vor Plünde-

rem schützen).
Im Ausbildungsdienst verfügt die
Truppe über Polizeibefugnisse, um
Gefahren für ihre eigene Sicherheit
abzuwehren und Störungen ihres
Betriebes zu beseitigen. Im Aktiv-
dienst reichen die polizeilichen
Befugnisse der Truppe so weit,
wie es für die Erfüllung des jewei-
ligen Auftrags unerlässlich ist.

-r./nzz. Die Initiative «für eine
Schweiz ohne Militärpflichtersatz»
ist gescheitert. Rund 13 000 Un-
terschriften fehlten. Die enttäusch-
ten Initianten kritisierten die man-

gelnde Untersützung und Solida-

rität, nicht zuletzt seitens der
Parteien und Verbände. Lanciert

wurde das Volksbegehren zur
Abschaffung dieser «ungerechten
Sondersteuer» von vorwiegend
aus der Westschweiz stammenden

Einzelpersonen. Die Gruppe für

eine Schweiz ohne Armee (GSoA)
und die Partei der Arbeit (PdA)
hätten der Initiative zwar offiziell
ihren Sukkurs zugesichert, sagte
der Genfer Régis Battista. Klare

Unterstützung habe auch die SP-

Die Truppe darf, wenn nötig:
• Personen von bestimmten Orten

wegweisen und fernhalten;
• Personen anhalten und ihre Iden-

tität feststellen;
• Personen befragen und durch-

suchen;
• Sachen kontrollieren und be-

schlagnahmen;
• Personen vorläufig festnehmen;
• körperlichen Zwang anwenden;
• Waffen als letztes Mittel einset-

zen.

Polizeiliche Zwangsmassnahmen
dürfen nur soweit angewendet
werden, wie es die Bedeutung der
zu schützenden Rechtsgüter recht-

Basis signalisiert. Bei der Unter-

schriftensammlung aktiv mitgehol-
fen hat indessen niemand.

es kommt noch besser!

Trotz ihrer Enttäuschung wollen
die Initianten nicht resigniert die
Hände in den Schoss legen. Vor-
aussichtlich schon in diesem
Monat will das Initiativkomitee
eine Generalversammlung einbe-
rufen, an der über die Lancierung
einer neuen Initiative diskutiert
werden soll. Möglich wäre laut
Battista ein Volksbegehren, das
die freie Wahl zwischen Zivilleben,
Militärdienst oder Zivildienst ver-
langt.

fertigt (Prinzip der Verhältnismäs-

sigkeit). Der Waffengebrauch ist in

der neuen Verordnung sehr einge-
hend geregelt. Die meisten Be-

Stimmungen sind aus zivilen Poli-

zeivorschriften übernommen.

Nach wie vor hat dem Schusswaf-

fengebrauch ein Warnruf voraus-
zugehen, nötigenfalls verstärkt
durch ein deutliches Zeichen. So-
fern vom Warnruf keine Wirkung
zu erwarten ist, ist der Warnschuss
erlaubt. Der Warnschuss ist ein

Mittel, das in einer eskalierenden
Situation geeignet sein kann, den

gezielten Schuss zu vermeiden.
Mit einem gezielten Schuss darf
aber nur die Angriffs- oder Flucht-

Unfähigkeit angestrebt werden.
Die Schusswaffe darf nicht einge-
setzt werden, wenn unbeteiligte
Dritte gefährdet sein könnten.

Die Verordnung über die Polizei-

befugnisse der Armee ist die
rechtliche Grundlage für Ausbil-

dungsreglement und Ausbildungs-
behelf mit Fallbeispielen, womit
die Truppe geschult wird.
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